
C! twullı arte
ha twas schöp sche ‚uockendeUnruhe unter uns

‚„„WarumStdas Gute turchtsam? Freut euch doch, daß ıhr
Herzen tragt!  4 M Und helft den Brüdern, ıhn wıederfinden !

Grüßen Sıie Ihre Schwester un überlegen Sıe ZeEMEINSAM, wW4S sich
1äfßt Im Wesentlichen hat S1C recht: Dıiese Stimme darf be1 unls nıchtumsSons

erklungen SC1N.Sıe sollFrucht tragen vielen dankbaren Herzen.

„Kollektive“ Mitbestimmung
Von SWALD(8) NELL-

Be1 dem heutigen Rıingen udie Mitbestimmung 1 denBetrieben geht
nıcht dıe 112 dem Aufsatz (S. Juliheft) ‚„„Mitbestimmung des Arbeiters‘‘
behandelte, denStufenbauder betrieblichen Leitung eingebaute Mitbe-
stimmungeinzelnerArbeiteroder Arbeitergruppender uch Führer solcher
Gruppen (Vorarbeiter, ‚Meıster, Werkstattleiter). Vielmehrerstrebt Man

Mitbestimmung derBelegschaft als Ganzem, als Kollektiv, derobersten
Spitze der Betriebsleitung i der Weise, da{ dıe Leitungsgewalt ber den
trıebh insgesamt dem Betriebsinhaber oder Betriebsleiter der Belegsch ft
letztere allgemeinen vertreten durch eC1M gewählte Belegschaftsvertre-
Lung („Betriebsrat‘s e zustehen soll

Von den drei Bereichen, _ denen das Mitbestimmungsrecht beansprucht
Wwird, Esozialen,personalenun wirtschaftl;ı hen Bereich, sol] nachstehen

die Mitbestimmung wirtschaftlich Bereich, daswi1irtschaf
licheMitbestimmung CA€; behandelt werden. Dies darum, weil] die Mitbe

soz1alen und er Hauptsache auch E personalen Bere1
ZW ar CINISC praktische Schwierigkeitenhinsichtlich ıhrer Gestaltung
Abgrenzung, aber keinerle1igrundsätzliche Schwierigkeiten i sich birg

C Papstansprache-Vom Juni dieses Jahres1ist ausschließlich VO

lichen Mitbestimmungsrecht (CO--gestion Economi1que) die
Rede; das so71ale und personale Mitbestimmungsrecht erscheinen.dem aps
offenbar. als bereits selbstverständliche Errungenschaftcn des so7z1alen Fort-
schritts, überdie man schon gar icht mehr redet Im liıchen
Mitbestimmungsrecht bersteckenernste 11 _- Schwierig-
keiten.

141e das wıirtschaftliche Mitbestimmungsrecht heute stattfindenden Au
einandersetzungen unterstellen als bestehenden Zustand, daß dıe Leitungdes

dıe Te genannte Papstansprache hat sich eC1in hitziger Auslegungsstreit
ndet De achlichenKernenachgeht der Streit ber die Auslegung Satzes der

Ansprache 1US XI katholischen Unternehmer < 1949 Damals hatte der
Papst Der de roduktionsmittel. . muß Herr :seiner wirtsc

leib 1 mütigkeit besteht darüber, daß ı Zusammenhangdieser
iz sich ut denEigent merbetrieb bezieht, dem die Belegschaft auf Grund d ISn

arbeitsvertrags angehört. Strittig ist, was siıch Aau:  n diesem Satz für wWw1:  z} aftliche
tbe mungsrecht erg1bt., Nach VO  } sehr beachtlicher Seite vertretene uslegung

de wirtsch. MBR, gleichviel welcher Artun: welchen Umfangs, S tte



Betriebs beim Kapital, nıcht be1 der Arbeit liegt, daß a4s Ei‘g'entüni Q Be-
triebe ist, das den EigentümerZuUur Leitung des-Betriebes legitimiert. Bestünde
der Betriehb Nur aus sächlichen Produktionsmitteln, WwWwAare nıcht mehr un
nicht WCNISCIC als selbstverständlich, daß deren Eigentümer über den Betrieb
Vl€1‘füg :E Sind aber 1 Betrieb auch menschliche Arbeitskräite«tätig, 1ST der
Betrieb also nıcht bloß C111 Sachinbegrift, sondern zugleich C106 Gemeinschaft

betriebsverbundener Menschen („Betriebsgemeinschaft‘‘), annn stellt sich die
Frage,1ob auch dann och der Eıgentümer der S liıchen Produktionsmittel

8 verfügungsberechtigt SC111 SC1N könne der doch SC1IN dürfe
In schr vielen und gerade den wichtigsten Betrieben VO heute verhält

"sıch 1U aber SI da{fß Sar nıcht der Eıgentümer «den Betrieb leitet, sondern C1N
VIO!] Eıgentümer verschıiedener Betriebsleiter (Direktor, Generaldirektor
dg] wofür 198087  5 neuerdings die Bezeichnung „manager“ gebraucht. Hiıer
haben der der dıe Eigentümer sich der Leitung des Betriebes mehr oder WC-

088 begeben undC1iNECN andern Zur Leitung des Betriebs bestellt,der aller-
dings Vollmachten VO  3 den Eigentümern herleitet. SO bestimmt also auch
hier das Eıgentum; 6S ist aber doch schr großer Unterschied, ob dıes durch
den oder die Eigentümer mittelbar oder aber mittelbar durch C1ZCNS
hierzu bestellten INAaNasScL geschieht. Dieser INanhager steht annnZCWISSCI-
maßen 7zwıischen den Eigentümern, denen Vollmachten herleitet,
un der Belegschaft, der gegenüber diese Vollmachten AaUSUu soll

Damit sıch die Frage der Mitbestimmung 1 völlıg veränderter Ge-
stalt soll der SC VO: den Eıgentümern alleın der VO: Kapital und
Arbeit amn bestellt werden, gegenüber den Eıgentümern alleiın der
gegenüberKapıtal Arbeit sich verantiworten haben”?

Be1 allen Erörterungen ber das Mitbestimmungsrecht MuUu C1NCSs immer
unverrückbar festgehalten werden: Betrieb annn Nu befehlen: alle
Anordnungen können LUr VO:  e} Spıtze ausgehen C1in C einander

Folge haben, daß der Eigentümer nıcht mehr Herr seiner wirtschafitlichen Entschlüsse ware.
Nach dieser Auslegung wäre 1Iso jedwedes wirtsch. MBR mit diesem Papstwort 1N-
bar Dem steht 1n andere Auslegung gegenüber, die beéag't:4 Herr sSeiNeEer wirtschaft-
lichen Entschlüsse SC1IN, braucht der Eigentümer nicht unbeschränkt frei seinen Ent-
schließungen SC1IN, W as der Papst selbst verstehen g1bt, wWenn diese Entscheidungs-
freiheit die Tenzen des öffentlichen Wirtschaftsrechts Auch dann, W IC für
DSEWI1SSC Entschlüsse die Zustimmung andern der Weiıse gebunden bin, daß der
andere beiugt ist, aus sachlichen Gründen (nicht nach Laune!) widersprechen,
bın ich noch Herr IMNEC1LiNETr Entschlüsse, namentlich dann, Wenn ich die Entscheidung
objektiven nstanz anrufen kann, ob der Widerspruch des andern sachlıch begründet und
darum wirksam: der unbegründet un darum unwıiırksam ist rst dann, wenn ein anderer

größerem der geringerem Umfang mir 1NEINEG Entschließungen vorschreiben kann, bin
ich nıcht mehrHerr meiner Entschlüsse. Nach dieser Auslegung schließt das Papstwort ein

gleichberechtiges tätiges wirtsch. MBR der Lohnarbeitsverhältnis stehenden Belegschaft
Eigentümerbetrieb_AusS, während C100 wiırtsch. MBR, das den Unternehmer Nur für solche

wirtschaftliche Maßnahmen, die die Belange der Belegschaft besonderer Weise be-
rühren, die Zustimmung der Belegschaft bindet, mit dem Papstwort durchaus
vereinbar ist. Ist dies ein Streit uUum Deutun und Tragweıite es Satzes: AmDer
Eigentümer mu44 Herr seiner wirtschafiftlıchen Entschlüsse bleiben‘, knüpit
sich daran die weıtere Frage, welche Schlußfolgerungen AaUS dem, w as tür den Lohnarbeits-
Eigentümer-Betrieb gılt, für andere Betriebsformen SCZOBECN werden können, insbesondere
w 4s annn gilt, WenNnn 11194  - das Lohnarbeitsverhältnis verläßt un!: die Betriebszugehörigkeit
der Belegschaft autf C111 anderes Rechtsverhältnıisals den Lohnarbeitsvertrag gründet. Aus-
drücklich gesagt hat der aps darüber nıchts; selbstverständlı:ch ber annn mMa  - aller-
dings auf CISCNC Verantwortung, ohne Deckung durch die päpstliche Lehrgewalt AusSs

dem, w as der aps gesagtl hat, uch für diese Fragen Licht suchen.
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Ko ekti ımmMunNg

verschiedener Stellen, dieüber die gleichen.Dınge mitzureden, mitzubestim-
men hätten, geht unmöglich _ Wırd der Betrieb VO! manager, der als
solcher nıcht Eigentümer ist; geleitet, Ließe sich für die Mitbestimmung
C11M:' geradezu ideale Lösung finden: alle Anordnungen 1 Betrieb gehen Vom
Manager (bzw.VO!  Hen den iıhm geordnetenStellen) AuUS; der INAaNASCC selhst
ber vertritt seiner Person Kapital und Arbeit zugleich. Hs ame also
1U noch: darauf a  9 den Weg bestimmen, W1C Kapital und Arbeit g—
am den Mahagerbestellen, un W16e6 weit dieser VON ihnen am— bestellte MaANAaSCcr alsdann selbständig handeln kann, W1C wWwWEeIT für SC1INC

Ma{fßnahmen der Zustimmung SC1INCLI beiden Machtgeber Kapıtal und Arbeit
bedarf

Hätten WI1Ir 19888 mit Betrieben, denen die Eigentumsbeteiligten
(Aktionäre, Gesellschafter)- Ausschluß iıhrer persönlichen

sich selbst derC1 des Betriebes begeben und diese MahNasScr]
übertragen haben, wA4re wahrscheinlich die Frage der wirtschaftlichen
Mitbestimmung bereits allgem‘ein16r Befriedigung gelöst

Diıe Eı beteiligten (Hauptversammlung derAktionäre, Gesell-
schafterversammlung der GmbH) würden ach WI1C VOr alleın beschließen
ber den Einsatz VO Kapıtal, über die Verwendung der nach gerechter Ent-
lohnung der Arbeitsbeteiligten übrigbleibenden -ew1inne. Als Kaufpreis für
d1ıe VO Staate ıhnen gewährte, erfahrungsgemäßgar nıcht unbedenkliche
Freistellung VO der persönliıchen Haftung hätten STC entrichten 1E
gleichberechtigte Te1lnahme der Arbeitsbeteiligten
legschaft) dem rgan, das dıe INahascr bestellt und beaufsichtigt, der

Sprache unseres Aktienrechts a1sSO des Aufsichtsrats.
He solcheRegelung hätte überdies den Vorzug, dem VOaps beklagten

Pehler des Kapitals, ‚‚ die Verfügungsgewalt ber 1e Produktionsmittel
der persönlichen Verantwortlichkeit des privaten Eigentümers ENT-

71ehC S16 kollektiven Formen der Verantwortlichkeit über-
antworten‘ ‚ heilsam entgegenzuwirken. Mufßß der 1 dıe Anonymıität und Haf-

tungsbeschränkung flüchtende Eigen tümer auf alleinıge Verfügungs-
macht verzichten S1C mit en 1 Betrieb tätıgen und darum immer
sichtbaren. und greifbaren Belegschaft teılen, werden wahrscheinlich
nıcht WECN1LSC Leute vorziehen, der persönlichen Verantwortung und
vollen vermögensrechtlichen Haitung- zu bleiben, auch die wirtschaftliche

Für die Regelung der letztgenannten rage g1ibt 95, Abs des Aktiengesetzes VOFr<-
bild Von manager--Seıite wırd allerdings geltend gemacht, sSe1 für den manasSecr (Vor-
stand der Aktiengesellschaft, Geschäftsführer der GmbH) bereits drückend, für SCWISSC
wichtigere Maßnahmen die Zustimmungdes Aufsichtsrats als Vertreters des Kapitals SC-bunden SC  9 die Bindung die Zustimmung VO)  - Kapital Arbeit würde die Be-
wegungsfreiheit. des allzusehr ©  . Darauf ist Sagen: W16 weit der €eNZ
der Kreıis der Maßnahmen SEZOSCN SC1IH soll, dem der selbständig handeln
befugt der ber die Zustimmung ertretung VO Kapıtal un Arbeit, heiße S1C
Auf{isichtsrat der WIC 9 gebunden SCIMN soll, steht völlig offen Diese PFrage der BEOs
Beren der geringeren Handlungsfreiheit der Funktionäre, denen die Unternehmerfunktion
übertragen ist, hat nichts tun mit der Frage der Mitbestimmung. Die Befürchtung
mancher IMAanNnaScrI aber, die Vertreter der Arbeit würden die Entschlußfreiheit der MAaNaScr
mehr EINZUCNSCHN geneigt SC1inN als die heutigen Vertreterdes Kapıtals Aufsichtsrat, —
scheint begründet. Warum sollten ertreter der Arbeit WEN1ISZCI bereit SCIN, Vvon

tüchtigen WerkKsleitung und deren Gründen sich überzeugen lassen als die heutigen
Kapıtalvertreter
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C V1IC K hen steuern
Wir haben es nun aber — Gott. auch eute nicht aus-

schließlich Mmit manager-Betrieben zu tun;as  e viıclen  i  Ääuchen steuern  —  A haben es n aber —;Ödtt  auch h'  S  eute noc| n1ch‘t ‘a‘ui>s>—‘  schließlich mit manager-Betrieben zu tun;  e große Mehrzahl unseref Be-  triebe, die ganz überwiegende Zahl der Mittel- und‚Klleinbe'triq‚ebc‚*flsmdi immer  noch Eigentümerbetriebe, in denen der Eigentümer zugleich der erste Ar-  beiter seines Betriebes ist. Hier ist der Betriebsleiter eindeutig vom Eigentum  her bestimmt. Jedwede Mitbestimmung der Arbeit kann daher nur sozusagen  hinterdreinhinken. Ohne die auf dem Lohnarbeitsverhältnis beruhende Be-  triebsverfassung: aufzuheben und durch eine '3pundsätzlich andere zu er-  setzen, 1äßt sich eine g1eich berechtigte Mitbestimmung hier nicht schaffen.  In den Lohnarbeitsbetrieb, in dem der Betriebsinhaber zugleich der ge -  borene Betriebsleiter ist, läßt sich nur eine Mitbestimmung zuminderem  Recht einbauen. Dessen sind sich auch die Vorkämpfer eines von ihnen als  „uneingeschränkt‘ bezeichneten Mitbestimmungsrechts durchaus bewußt.  Wenn sie von „uneingeschränktem‘“ Mitbestimmungsrecht sprechen, so mei-  nen sie damit, daß der Betriebsleiter grundsätzlich zu allen seinen  wirtschaftlichen Maßnahmen der ausdrücklichen oder stillschweigenden Zu-  stimmung der Belegschaft bedürfen solle, anders ‚iä.};s‘g;cdrückt; daß die_Be-  b  legschaft jeder von ihr mißbilligten Maßnahme mit rechtlicher Wirkung  solle widersprechen können. Im Besitze dieses „uneingeschränkten‘“ Mitbe-  stimmungsrechts könnte die Belegschaft also rechtlich a 1 Le s verhindern, aber  nichts veranlassen; die Initiative läge nach wie vor beim Betriebsinhaber  Can  allein. Soweit zwischen ihm und der Belegschaftsvertretung keine Einigung  erzielt wird, geht alles seinen bisherigen Gang unverändert fort; in jedem  Falle aber liegt die Ausübun  X  g der Bef:ghlséewa?fcf 1m 3et1fieß a u ssch 11‚eß_  <  11 ch be1m Betriebsleiter.4  3 Selbstverstähdlich setzt das voraus, daß das Wirts’cl-x_afi]%st%‘echt und vor äliern d1e Sféfier-  gesetzgebung den in persönlicher Verantwortung geführten Betrieb (Einzelfirma, Personal-  gesellschaft) zum mindesten nicht ungünstiger behandelt_als den in die Rechtsform der  ä£i  Kapitalgesellschaft gekleideten Betrieb. — Auch die Ausgestaltung der oben angedeu-  teten Lösung müßte sorgfältig darauf Bedacht nehmen, den Grundgedanken klar heraus-  zustellen: wer in die Anonymität und in die Haftungsbeschränkung flüchtet, muß Befug-  nisse abtreten an diejenigen, die mit ihrer Person im Betrieb stehen und für d  en Betfi:cb-  einstehen; das aber ist die Belegschaft, mindestens die Stammbelegschaft.  4 Die Mitbestimmung des hessischen Betriebsrätegesetzes, die sich in ‚wirtschaftlichen  _ Angelegenheiten auf einige wenige, die Belange der Belegschaft besonders stark berührende  Maßnahmen erstreckt ($52), läßt dem Betriebsleiter die Möglichkeit offen, „bei allen un-  C  aufschiebbaren Angelegenheiten“ dieser Art auch ohne vorher eingeholte Einwilligung des  n  Betriebsrats, äußerstenfalls sogar gegen dessen Widerspruch die von ihm für notwendig  erachtete Maßnahme zu treffen. In diesem Fall kann der Betriebsrat die Sache an den  Schiedsausschuß bringen. Entscheidet dieser „zu Ungunsten des Arbeitgebers, so ist die von  dem Arbeitgeber ohne Zustimmung des Betriebsrats getroffene Maßnahme mit rückwir-  kender Kraft, soweit rechtlich und sachlich möglich, wieder aufzuheben“ ($ 64). Praktisch  bedeutet das: der Betriebsleiter kann es darauf ankommen lassen, ob. der Betriebsrat und  gegebenenfalls der Schiedsausschuß es auf sich nehmen werden, ihn zur Rückgängig-  S  was — namentlich nach so langer  machung der einmal getroffenen Maßnahme zu zwingen,  Zeit, wie die Austragung des „Regelungsstreits“ ‚erfordert — vielfach den Bestand des  Unternehmens und damit die Arbeitsgelegenheit der Belegschaft gefährden müßte. Ein  Unternehmer, der über hinreichend starke Nerven verfügt, wird hier dem Betriebsrat trotzen  M  für die ein wirtschaftliches Mitbestim-  können. — Die Umschreibung der Maßnahmen,  mungsrecht besteht, im hessischen Betriebsrätegesetz erscheint auch einsichtigen Unter-  nehmern durchaus vernünftig; die Regelu  N  ar  z  gdcs f%Regeluf‘gSSt?eifé“ d?fg9g9é'-Äs;°h?il?? alles  andere ale _qu}_xlgglur;ge;%‘ zu s€1_n.C grotse Mehrzahl unserer Be-
triebe, die ganz überwiegende Zahl der Mittel- und Kleinbetriebe, sind immer
noch Eigentümerbetriebe, ın denen der Eigentümer zugleich der Cr SÜC Ar-
beiter Se1INES Betriebes 1st. Hiıer ist der Betriebsleiter eindeutig VO Eigentum
her bestimmt. Jedwede Mitbestimmung der Arbeit kann daher nur sozusagen
hinterdreinhinken. Ohne die auftf dem Lohnarbeitsverhältnis beruhende Be-
triebsverfassung aufzuheben und durch e1iNe grundsätzlich andere FAr
setzen, äßt sich eine g 1 ch berechtigte Mitbestimmung hier nicht schaffen.
In den Lohnarbeitsbetrieb, in dem der Betriebsinhaber zugleich der

e Betriebsleiter ist, Jäßt sich nNnur eine Mitbestimmung de
R e c einbauen. Dessen siınd sich auch die Vorkämpfer eines von ihnen als
„uneingeschränkt” bezeichneten Mitbestimmungsrechts durchaus bewußt.
Wenn S1E von ‚„uneingeschränktem” Mitbestimmungsrecht sprechen, so me1-
17 S1e damıt, daß der Betriebsleiter ch Z allen seinen
wirtschaftlichen Maßnahmen der ausdrücklichen oder stillschweigen den Zu-
stimmung der Belegschaft bedürfen solle, anders ausgedrückt, daß die. Be-
legschaft jeder m0781 ihr mißbilligten Maßnahme mit rechtlicher Wirkung
solle widersprechen können. Im Besitze dieses „uneingeschränkten‘“ Mitbe-
stimmungsrechts könnte die Belegschaft also rechtlich a 1Le verhindern, aber
n1 ch veranlassen: die Inıtiative läge ach wWw1e VOLr e1m Betriebsinhaber
alleın. Soweit zwischen ıhm und der Belegschaftsvertretung keine Einigung
erzielt wird, geht alles-seinen bisherigen Gang unverändert fort; 1n jedem

aber liegt die Ausübun der Befehlsg#ewalt Betrieb sschen
11 &10 beim Betriebsleiter.4

Selbstverständlich das voraus, -daß das Wirtschaftsrecht und vor allem die Steuer-
gesetzgebung den in persönlicher Verantwortung geführten Betrieb (Einzelfirma, Personal-
gesellschaft) ZU: mıindesten nıcht ungünstiger behandelt_als den 1n die Rechtsform der8 Kapıtalgesellschaft gekleideten Betrieb. uch die Ausgestaltung der oben angedeu-
teten Lösung müßte sorgfältig darauf Bedacht nehmen, den Grundgedanken klar heraus-
7zustellen: wer 1in die Anonymität und in die Haftungsbeschränkung flüchtet, MUuU: Befug-
nısse abtreten diejenigen, die mit ihrer Person 1m Betrieb stehen und für en Betgieb-einstehen; das aber ist die Belegschaft, mindestens die Stammbelegschaft.

Die Mitbestimmung des hessischen Betriebsrätegesetzes, die sich in wirtschaftlichen
Angelegenheiten auf einige wenige, dıe Belange der Belegschaft besonders stark berührende
aßnahmen erstreckt Läßt dem Betriebsleiter die Möglichkeit offen, „bei allen un-

A aufschiebbaren Angelegenheiten” dieser Art uch ohne vorher eingeholte Einwilligung des
Betriebsrats, äußerstenfalls o dessen Widerspruch die von ıhm für notwendig
erachtete Ma{ifßnahme treitfen. In diesem Fall kann der Betriebsrat die Sache aın den
Schiedsausschuß bringen. Entscheidet dieser „ZU Ungunsten des Arbeitgebers, SO ist die Von
dem Arbeitgeber ohne Zustimmung des Betriebsrats getroffene Maßnahme mıit rückwir-
kender Kraft, soweit rechtlich un sachlich möglich, wieder aufzuheben“ Praktisch
bedeutet das: der Betriebsleiter kannn C: darauf ankommen lassen, ob.der Betriebsrat und
gegebenenfalls der Schiedsausschuß autf S1C} nehmen werden, ihn ZUE Rückgäng1g-

was — namentlich nach S langermachung der einmal getfroffenen Maßnahme zu zwingen,
Zeit, wie die Austragung des „Regelungsstreits” erfordert — vielfach den Bestand des
Unternehmens und damıt die Arbeitsgelegenheit der Belegschaft gefährden müßte. Eın
Unternehmer, der über hinreichend starke Nerven verfügt, wird hier dem Betriebsrat trotzen

für die ein wirtschaftliches Mitbestim-können. Dıe Umschreibung der Maßnahmen,
mungsrecht besteht, 1m hessischen Betriebsrätegesetz erscheint auch einsichtigen ntier-
nehmern durchaus vernünitig; die Regelu x des „Regelungsstreits” dagqgen scheint alles
andere als Woh1gdunget+ Zzu se1n,
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kann, sondern sıch 16 oder weiter umgrenztenht der Belegschaftsvertretung totlaufenmulß, birgt die Gefahr

da(ß Betriebsleiter un Belegschaftsvertretung (Betriebsrat), anstatt IL Es
einander wirken, SC einander arbeiten. FEinen Weg, diese Unebenh 1it
auszuräumen, gibt es nicht. Man kann nıicht mehr tun, als beiden 'Teilen dı
Notwendigkeit vernünftigen ehrlichenZusammenarbeitens VOo Auge

stellen. Besteht dagegen wechselseitiges Mißtrauen, ist bereits die FPorde
rung ach dem Mitbestimmungsrecht geradeaus tiefgewurzeltem Mißtrauen
erwachsen, dann darf sich solchem Zureden nıcht allzuvielver-

sprechen.
Als Ergebnis SC1 Testgehalten: 111 anager- Betriebistdie Sache

hältnismäßig einfach. In 4C mManager--Betrieb äßt sich Ce1Ne weitgehend
un selbst uneingeschränkte, vollkommen glei hberechtigteMitbestimm
V'O' Kapital und Arbeit ohne besondere Sch ierigkeit verwirklichen;

n’ auf der rechtlichen Grundlage der Haftf gsbeschränkung,
CNAUCTK gesprochen desHaftungsausschlusses der Eigentumsbeteiligten auft
gebauten manager-Betricb «erscheint diese Mitbestimmung geradezu als der ge_
rechte Prers, den die Eıgentümer ihre Freistellung VIO  ) der person
lıchen Haftung erkaufen haben Im E1ı gentümıe r betrieb dagegen be-
stehen durchaus ernsteSchwierigkeiten, die S‘größerwerden, JC weıter
d1v  19  @ Mitbestimmung der Arbeit reichen soll, und zuletzt e1iNe unübersteiglichGrenzesetfzen Nun Ssind die rOofS- un R1ıesenbetriebe 1 aller Regel
Betriebe; Zahl auch ahl der Beschäftigten, überwiegenaber bislang
IMINET noch die Eigentümerbetriebe. Mankann darum selbst abgesehen

grundsätzlichen Erwägungen . schon praktisch die Ösung nicht
kurzerhand auf die bequemerenManNager--Betriebe zuschne1den und dann den
Eigentümerbet ben>überlassen, W16 S1ICMI dieser auf S1C nıchtpasse de:
Lösung sich abfinden. Ebensowenig aber ann Man mit Berufung aufi
Eigentümerbetrieben CE1SENENSchwierigkeitenund Grenzen auch
manager-Betrieben auft die Verwirklichung dessen verzichten, W as fürS1e
geradezu geboten erscheint und sich ohne übermäßige Schwierigkeit VOT-
wirklichen Jäßt

Sovie] ZUur Möglichkeit derDurchführbarkeit der Mitbestimmung. SO-
nach stellt sich dieFrage ihrer IC Kann dıe Arbeıte1n
Rech auf Mitbestimmung geltend machen?
Selbs verständlich ste CS dem Menschen, der Gelegenheit FA En Verwer-
tung Arbeitskraft sucht, völlig irel, falls e1iNnen Lohnarbeitsvertrag
eingeht ZUrBedingung machen, da{fß 1 diesen Lohnarbeitsvertrag g..
ellsch srechtliche Einschläge eingefügt werden - bıis der Grenze,
der Vertragaufhören würde, Lohnarbeitsvertrag SeE1IN Ebenso selbstver-
ständlich steht CS irel, überhauptkeinen Lohnarbeitsvertrag (Dienst
vertrag), sondernNUur Gesellschaftsvertrag einzugehen. Dasselbe,

einzelnenArbeiterngilt, giltauch VO Zusammenschlüssen VO! Arbe]
alsoinsbesondere VO! denGewerkschaften. Die Frage 1st NUrL,
eiINENPar inden;.denn ZuUVertragsschließen gehören einmal Z w e1
die Nachfrager ach Arbeitskraft bereit SC1MN werden, den Lohnarbeits

37



sSwa

Lırasgesellschaftsrechtliche Einschläge aufzunehmen derar mit der Arbeit
sich förmlich vergesellschaften (vergenossenschaften), hängt Vo  } derLage
der Dıinge ab, annn eC1iNC Machtfrage SC111. Setzt dieorganisierte Arbeiterschaft
hre Macht C1N, Einzelarbeitsvertrag der Gesamtarbeitsvertrag (1a
rifvertrag) C1n Mitbestimmungsrecht durchzusetzen, ist dagegen j;e €1‚en_
talls ı der heutigen \Lage b W'O dıe Klassenauseinandersetzung . 81)
noch fortgeht, och nıcht ZUm Autbau NECUCI gesellschaftlichen Friedens-
ordnung geführt hat Jange nıchts einzuwenden, als dıie Ansprüche
ohn un anderen Vergünstigungen insgesamt den Gleichwert der geleisteten
Arbeit nıcht übersteigen. Solange der Arbeiter niıcht eh verlangt als den
gerechten Entgelt SC1iNCTr Arbeıit, gleichviel WOTr1n einzelnen d1ieser Entgelt
bestehen InNas, und dem Arbeitgeber nıchts Unvernüniftiges zumutet, VOI-

stößt SC1INC Forderung weder gegendie Gerechtigkeit och C1NC andere
sıttlıche Tugend.

Di1ie Erfahrungen USA, dıe Gewerkschaften weitgehende Mit-
bestimmung, W auch anderem Namen und 1 anderen. Formen, als
1Nanl be1 uns dıe Mitbes;nimmqng anstrebt, durchgesetzt haben, bewelsen, daß
rwägungen dieser Art nicht wirklichkeitsfremde "Theorıie SInd, sondern
durchaus praktische Bedeutung haben Weiıl jedoch be1 uns das Kräftever-
hältnis E1n anderes als 1 USA SC1INM scheint und diıe Arbeiterschaft sich nıcht
oder doch nıcht mit genügender Sıcherheit zutraut, Verhandlungswege
das 1e] derMitbestimmung 1 den Betrıieben erreichen, erwägt man be1
uns gesetzgeberische Ma{iinahmen, ordert auch die Entschließung des Bo-
chumer Katholikentags (hierın ber die Entschließung _der Arbeitsgeme1in-
schaft hinausgehend!) dıe „gesetzliche Festlegung“ des Miıtbestimmungs-
rechts.

Oftfenbar 1st CS ZANZ eLWwAas anderes, ob der Arbeiter (auch die organısierte
Arbeitnehmerschait) mehr der WEN1ISCI weitgehende Mitbestimmung
ZUr Vertragsbedingung machen darf, dem andern e1l freisteht, den
Vertragsschlufß dieser Bedingung scheitern lassen, der ohb der Gesetz-
geber befugt ist, durch Gesetzesbefehl den Arbeitgebern die Mitbestimmung
der Arbeitnehmerschaft aufzunötigen.

Wäre das Lohnarbeitsverhältnis als solches verwerflich, hätteder (sesetz-
geber nıcht blo{£ das Recht, sondern diıe Pfliıcht, 65 beseitigen.Die katholische
Soz1allehre verneint aber.ausdrücklich, daß „der Lohnvertrag sich als
gerecht bezeichnet undSC1N Ersatz durch den Gesellschaftsvertrag gefordert
werden‘ könne (PıusXI., 64). Unmittelbar anschließend wiıird allerdings
‚, CINC SC W155SC Annäherung des Lohnarbeitsverhältnisses Gesellschafts-
verhältnıs ach Maßgabe des Tunlichen“‘ empfohlen und werden als deren
guWırkungenMitbesıitz, Miıtverwaltung und Gewinnbeteiligung aufge-
Zählt (ebda 65) „Mitverwaltung“” 1St offenbar z ZCWISSC Mithestim-
INUNS, wobe1 ach der Wortfassung allerdings mehr dieMitbestimmung
des einzelnen Betriebsangehörigen enn C1Ne kollektive Mitbestimmung
der Belegschaift:bzw ' Belegschaiftsvertretung gedacht SC scheint Die
Empfehlung Fortbildung des Arbeitsvertrags der Rıchtung
auft C111 Gesellschaftsverhältnis hın hat 1US XIL mehrmals mMi1t
druck als SC1N Vorgänger wiederholt. Das bedeutet aber keineswegs, daß
1US XT1 we1i1tfer gehen wolle als SC Vorgänger. ImGegenteıil legt
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Mitbestimm

größtes Ge cht darauf, durch authentische Interpretation die Trag-
weilite des eben angezogenen Satzes 4uUS O.a umschreiben. Schon in
seiner Ansprache B die katholischen Unternehmer VOoO 1949 hatte C
Testgestellt, es handele sicht nıiıcht eine Notwendigkeit, sondern ul eine
Angemessenheıi1t; der Unternehmer habe dıie Freiheit, einen reinen Lohn-
verirag schließen selbstverständlich in der Voraussetzung, da{ß Ar-
be1iter findet, dıe darauft eingehen. In der Ansprache V'O' 1950 präzi-
siert 1US XE} och genauer : empfohlen und durch dıe Erfahrung bereits
als nützlıch bewährt ist eine Veredelung des Lohnarbeitsverhältnisses durch
gesellschaftsrechtliche Eınschläge. Ein Mitbestimmungsrecht aber, das dem
Eigentümer nicht mehr die Freiheit seiner wirtschaftlichen Entschließurif;eh
Läßt, 1st e1nN veredeltes Lohnarbeitsverhältnıs mehr, sondern eın Gesell-
schaftsverhältnis; liegt a1so außerhalb des Rahmens mögliıcher Verwirk-
lıchungen VON 6 („hors du champ de possibles realisations‘‘).

Da{iß ein s o hes wirtschaftliches Miıtbestimmungsrecht sich praktisch
1n den Eigentümerbetrieb nıcht hineinfügt, Wurdc bereits erläutert. Warum
aber fügt sıch nıcht den Rahmen des Lohnarbeitsvertrags, sprengt
vielmehr dessen Rahmen? Aus einem sechr einleuchtenden Grunde Derjen1ige,
von dem letztlıch die entscheidende Bestimmung ausgeht ber das, W 4S

Betrieb geschieht, wWer befugt 1st, 2US e 1 SCNCXI Machtvollkommenheıit Ge-
chäfte abzuschließen, Sr Mu diese Geschäfte uch als rtür siıch SC
schlossen gelten lassen, d dıe Geschäfte müssen auft se1nen Namen, se1ine
Rechnung und efahr laufen. 1ne cCo-gestion EconomM1que, das Vollrecht
wirtschaftlicher Mitbestimmung besagt aber gerade, daß dıe Geschäfte nicht
VOLN E1igentümer alleın, sondern von Eıgentümer un Belegschaft gemeinsam
ausgehen.
verhältnis.5

Iso. sind SC e1ins a In Geschäftc, Ce1N Gesellschafts-

Dıe rechtliche Struktur der heutigen Betriebe beruht tast hne Ausnahme
auf CI Lohnarbeitsvertrag. Das muß nıcht se1n sopdem 1st 1LUFr LAat-
sächlich Der Papst sagt 2Zzu

chon. Pius XI betontDiese rechtliche Struktur ist — wıe C  C  CN

hat grundsätzlich einwandfrei; weder AQUS der Natur des Lohnvertrags och
AB der Natur des Betriebs och ARIN der Gleichstellung VOIL Arbeitgebern
un Arbeitnehmern in ıhren Persönlichkeitsrechten ält sich SECDSCN das re1iNe
Lohn_a‘.rb«eitswerhältnis wWeCNn beide Teıile ein1g werden e1in-
wenden.

Das Vollrecht wirtschaftlicher Mitbestimmung hebt das Lohnarbeit_wer—
hältnis aut Ara  M Lohnarbeitsverhältnıs äßt CS sıch nıcht unterbringen.

Was Tolgt daraus? Daraus Lolgt, daß man W1SSeN muiß, w iIna  \ 11l und
W mMa  3 C zl

Be1 der ben erörterten Lösuh„g für den mana_éer—Betrieb verilält sich S daß die
Geschäfte weder tür die Eigentumsbeteiligten noch für die Arbeitsbeteiligten, sondern
tür die „anonyme“ juristische Person getätigt werden. Welche Geschäftite getätigt werden,. be-
stimmen ebenso weder die Eigentumsbeteiligten noch dıe Arbeitsbeteiligten. Sıe bestim-
MmMen nur den Willensträger der juristischen Person, indem 'stie gemeinsam den Aufsichts-
rat beschicken, dem obliegt, den Willensträger (manager) bestellen und beautsich-
tigen. Dabe1 ist C belanglos, ob die Aufsichtsratsmitglieder- selbst dem Kreise der Eıgen- N

tumsbeteiligten (Aktionäre) der der Arbeitsbeteiligten (Belegschaft) angehören der nicht;
worauft ankommt, ist allein, daß sS1e VO:  - den Eıgentumsbeteiligten hier, VO:  3 den Arbeits-beteiligten dort e andt werden.

381



muß
chaftlic das  Loh 1T

wollen. Man kann nCLEG Kreıis Viereck machen, kann aber
keinen viereckigen Kreis machen. Den viereckigen Kreis lehnt ASt
als 115- und denkunmöglichab; die Umformung des Kreises in CIn
Viereck hat [ vorausgesetzt, daß beide Beteiligten wünschen - wenn
WITL recht verstehen, nicht das mıindeste einzuwenden.

Man mMu b} INa waas 11l Dıe dre1i vorgenannten Gründe
Liragen nicht; Bereich des betrieblichen Privatrechts lassen S1C'  E SIO! sagt
der aps überhaupt keine Rechtsgründe finden; (A400 41sSO Gründe
tür C1N Vollrecht wirtschaftlicher Mitbestimmung gibt, mu{ S1'C anders-
O suchen, Iso Bereiche des öffentlichen. Rechts, a. W der A
spruch auf wirtschaftliches Mitbestimmungsrecht:müßte, schlüss1ig
begründet 5i  9 Aaus Gründen des öffentlichen Wohls h«efrg&31«_ga__it_et .werden.

Steht ZUE Zeit Deutschland das Vollrecht wirtschaftlicher Miıtbe-
stimmung ZuUur Erörterung ! Daß dıe Redewendung „uneingeschränktes
Mitbestimmungsrecht‘‘ allgemeıinen dieses Vollrecht 1881 meınt, wurde
schorn erwähnt Da die überwältigende Mehrheit der deutschen Arbeiter-
schaftt nıcht daran denkt, dieses Vollrecht wirtschaftlicher Mitbestimmung

begehren oder Sar erst beanspruchen, steht aufßer jedem Zweitel
Fragen ann man  9 ob etwa VO:  - gewerkschaftlicher Se1ite dieses Vollrecht
beansprucht wird Vielleicht annn an Sagch, dafß den Gewerkschaften der
Appetit beim Essen gekommen 1st Prüft man aber den on den Gewerk-
schaften vorgelegten Gesetzentwurf (Denkschrift VO dieses €es);

bleibt INa  9 obwaohl dieser Entwurt C IN technisch: sechr saubere Arbeit IST,
Zwei1ifel und bedart es wohl 1 der 'Tat och der Verdeutlichung. Nur

viel steht außer jedem Zweitel: uch für den gewerkschaftlichen Entwurf£
1ST CS ausgemachte Sache, daß die Mitbestimmung nıemals C111 Hine1n-
greifen die Betriebsleitung selbstführen darf Der Betriebsleiter dart
vieles (1ın Großbetrieben Auslegungszweifel! . vielleichtSOSaralles)
unte der Voraussetzung tun, daß die Belegschaft nıcht widerspricht; tut
C ohne deren Zustimmung, handelt ZWAr rechtswidrig, ber annn
weder der Betriebsrat noch SONS jemand den Arm fallen, ZCDCHN-
teilıge Weisungen Betrieberteilen.oder dgl Zur Abhilfe 11st zunächst 1e
Aufsichtsinstanz (Aufsichtsrat) berufen; übrigen gibt NuU  H den Wegder
Unterlassungs- un! gegebenenfalls Schadenersatzklage, allenfalls den Streik.

Se1 dem, W1C ıhm wolle die gewerkschaftlichen Forderungen, WI1C S1C

vorliegen, kommen, W 4S den Großbetrieh (aber auch den Großbetrieb)n angeht, C1NCMM Vollrecht wirtschaftlicherMitbestimmung Im einzelnen
mag vielerlei ıhnen bemängeln SC1IN. Z we1ifellos schr ungeschickt SE
da{iß der Entwurtf auf den unbefangenen Leseren EBEindruck macht, die (se-
werkschaften wolltenmittels dieses VO  3 iıhnen vorgeschlagenen Gesetzes C11NC1I1L

ungeheueren wirtschaftlichen Machtapparat für sich autfbauen (der be1C111

Wenn We1 Partner e1ine offene Handelsgesellschaft(0. gründen, die der 1n
SCcC1iHN Vermögen, der andere Arbeitskraft einbringt, besteht 7zwischen ihnen - dıie
volle wirtschaftliche Mitbestimmung, weil S1e übereinstimmend gewollt und durch
beiderseits freien Vertragsschluß geregelt haben Hier bedarf keiner Rechtferti un
us Gründen des ötffentlichen Wohls Anders, CI Anspruch auf wirtschafit iche:
Mitbestimmung erhoben wird („co-gestion CCONOMU1qUE, que L’on FecA1ame 1:
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MS SZCCISN bergekönn chtfe C der HE sehr rnun des
derPap Gefa der Kollektir r M  vierung. L Lı M  Offenbaäfind die Gewe

schafte selbst bereits dieser Gefahr sich bewußt geworden; führende (Ge
werkschafter scheinen entschlossen, dieser Gefahr entgegenzuwirken, wie
man annehmen darf, auch durch eeignete Verbesserungen ihres Entwurfs.Beklagenswert ist daß der Entwurf ausschließlich auf das „kollektive“‘ Mit-
bestimmungsrecht abstellt. den Verlautbarungen der Gewerkschaften1st durchaus richtig — 1immer wieder die Rede VO  $ der Mitbestimmungdes Arbeiters, des arbeitenden Menschen Betrieb. Sı1e 1st gew1lß schwerer
in gesetzliche Bestimmungen fassen als dıe „kollektive“‘ Mitbestimmungder Belegschaft; ihre völlige Außerachtlassu 1m geWgrksch%ftlichen (re-
setzentwurf 1st aber e1in großer angel.

N, 1St C1MN Gesetzentwurf. AuchWas die Gewerkschaften vorgelegt habe
von andern Seiten werden Gresetzentwürfe vorgelegt. Damit stellt siıch' die:Frage: 1 S.t Gee S geb er b TG ht1ie ein wirtschaftliches Mit-bestimmungsrecht irgendwelchen Umfangs durch Gesetz einzuführen ? Der
Gesetzgeber hat nıcht alles, Was wünschens- oder erstrebenswert sein mag,iın Gesetzesbefehle kleiden. Se1ine Befugn1s geht 1Ur SO weit, das, WwW4Ss
des Gemeinwohls wiıllen rf 1St, anzuordnen. Besteht IC

N o h S W 1 Le die Notwendigkeıt, 1n dıe Verhandlungs- und
Entschlußfreiheit der Sozlalpartner einzugreifen und ein bestimmtes (Min- A  Adest-)Maß vion Mitbestimmung, vielleicht uch bestimmte Rechtsformen, u471n denen das Mitbestimmungsrecht seINE Verwirklichung finden soll, gesetz-ıch VOrZ € 1bee Das und nichts anderes 1st die rage, die der
Gesetzgeber siıch Zzu beantworten hat

e1INe solche Notwendigkeit besteht, 1st keine rundsatzfrage, sondern
Tatfrage.” Kann es mit unserer sozialen und wirtschaftlichen Entwicklunggut gehen ohne diesen gesetzgeberischen Eingriff, oder sind gemeinschäd-lıche Nachteile zu besorgen, wenn dıe Mitbestimmung 1m Wege freier er-
einbaru nıcht irklicht wırd, S1e also ım Falle, daß der Gesetz-
geber keinen Zwang ausübt, nicht Zustande kommt?

Hıer ist eine Unterscheidung vonnöten. Es kann sein, da die Sozial-
partner — wenigstens gew1ssem Umfang zu einer Verständigung SC-langen und für diese ‚Merétändigung die Sanktion des Gesetzgebers benöÖö-Hiıer würde C sıch h:inde—ip gesetzliche Ermächtigungen, W1e das
TarıfvertragsgeSeEtz i ;si‚e CENNT, kraft deren beispielsweise Wege des
Tarifvertrags betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen m1t
Wirkung unmittelbar für und gegen alle Angehörigen der beteiligten "Ta-
riıfparteien geregelt werden können 1 Abs Hierdurch und in Verbin-
dung damit, daß auch die Spitzenorganisationen tarırfähig siınd $ Z ADS. 3)21st bereits die rechtliche Möglichkeit gegeben, die Frage des Mitbestim-mungsrechts ohinıe Inanspruchnahme des Gesetzgebers durch freie Ver-
einbarung der Sozialpartner mit gesetzesgleicher Wirkung Zu. regeln. Soll-
ten hier noch einige ergänzende gefsetzgeberische Maßnahmen sich als

Wenn €es zuträf
widers

daß das Wirtschaftliche MBR 1n Betrieben jeder Art dem Naturrech
noch.präche, könnte es selbstverständlich uch niıcht dem Gemeipwohl dienenum des Gemeinwohls willen erfordert se1n.
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forderlich oder doch wünschenswert9 ur rechtlichen Klärungun Sicherung der Betriebsvereinbarungen, WAarec CS selbstverständ-
ich Sache des Gesetzgebers, 1er etwa noch bestehende Lücken schlıeßen.

Anders, WECLNn der Gesetzgeber unternimmt, den Sozialpartnern.ıhren Wıllen oder mindestens den Wıllen VO ihnen etwas aut-
UuZW1INSCNH. Kann daraus überhaupt was Gutes erwachsen ”? Die Erfahrunghat gelehrt, daß manche sozialpolitischen Maißsnahmen, dıe ZUEerSt starkem
Wıderstreben begegneten, Laufte der Zeit als undsegensreich
annt worden Sind und sich eingelebt haben, bis niemand S16 mehr IN1LSSCIL
wollte Was das angeht, braucht mMan darum nıcht allzu besorgt SC1H.

Können Nun ber mit guitem Gewissen behaupten, 1 alle. dafß die
Sozialpartner keiner Eiınigung kommen, des Erfordernisses
des Gemeimwohls wiıillen C1Ne Mitbestimmung der Arbeit den Betrieben
über 2Ss Mal dessen hinaus, W as heute bereits gesetzlich der frei—willi‚geingeführt 1ST, durch esetzesbefehl eingeführt werden” Miıt dem

allen Fragen dieser Art gebotenen Vorbehalt, da{ WIr auf unbedingte
Sıcherheit keinen Anspruch erheben können, ulls a1so MTL wohlbegründeter
Wahrscheinlichkeit begnügen MUSSCH wıird diese rage hiıer ah

Das 111 besagen: aus Gründen des Ööffentlichen Wohls m u { das Ver-
langen der Arbeiterschaft ach Miıtbestimmung 1 größerem Ma{iß befriedigt
werden, als dies derzeit der Fall ist So wahr S da{ß jede der beiden
Vertragspartner des Arbeitsvertrags die freie Wahl hat dıe Gewährung
O11 Miıtbestimmung bestimmtem Umftang der den Verzicht auf Mitbe-
StiuimMuUNg Zur Bedingung des Vertragsschlusses machen, 1St CS doch
nıcht minder wahr, daß das Arbeits- urid Betriebsleben nıcht stillestehen
aNn: Sıeht Ian nıcht auf den einzelnen Unternehmer und den einzelnen Ar-
beiter, sondern aut das Unternehmertum: un die Arbeiterschaft 1 Ganzen,

erhellt hne weıteres, da{fß S1IC irgendwie Zzu Abschluf{f® kommen nN.
Kie1ine VIO' beiden Se1ten annn auf die Dauer eC1iNen vertraglosen Zustand
tragen, er praktisch auf Aussperrung der Streik hinauslaufen würde.
(sanz ebensowenig annn die Volkswirtschaft solchen Zustand en.
Werden die Partner nıcht CINLS, besteht daher Nur dıe Wahl entweder
zwingt der Stärkere dem Schwächeren SC1NCN Wiillen aut der die staatlıche
Obrigkeit als achwalterin des Gemeinwohls trıfft CT für be1ide 'Teile
nehmbare und dem Wohlergehen der Volkswirtschaft zuträgliche Regelung,
die sıch beiden Beteiligten verbindliıch auferlegt. Da{i Gewaltlösung,
W 1: INner SUC aussehen mMas, höchst bedenklich W un schwerer Ver-
bitterung Iühren, die Beziehungen der Sozialpartner heillos vergiften
müßte, bedart keiner Ausführungen. W ıe diese Dinge sıch entwickelt haben
1STt vertrauensvolle Zusammenarbeit VO  - Kapıtal und Arbeit
Lande nıcht mehr möglich, ohne daß die Arbeıt. 1Ns Vertrauen, dıe Mit-
verantwortung und jedenfalls 1 TrenNzen die Mitbestim-
Mung hineingezogen wird. Die Eınzelheiten können auf sehr verschiedene
Wee1ise geregelt werden; die grundsätzliche Forderung äßt sich nıcht mehr
abweisen. Unvergleichlich besser W C SLIC würde Aaus freien Stücken
Tüllt; 1st das nıiıcht erreichen, bleibt nıchts anderes übrig, als jedenfalls
das unumgängliche Miındestma ihrer Erfüllung gesetzlich festzulegen. „Un-
umgänglıches Mindestma{ß‘“ he1ißt nıcht: WCNLS W1C möglıch, sondern heißt
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h ıs  Ohne
n W sche rbe rschaft keinsoz1ialer Friede,kein wirtsc ft

Aufsti
Damıit kehrtdie Frage wieder, ob,un wenn Ja, welchen renzen

Verlangen der Arbeiterschaft nach Mitbestimmung den Betrieben
nünftig und benechtigt ist Sowelt dieses VerlangendemSicherheitsbe rin
des Arbeitersentspringt, 1SEt derHauptsache unbegründet, ennn da

t N] ht. 9timmungsrech ee1gnet,ihmdie Daseinssicherung
ben Esbleiben die andern Gründe,die sich 1 ZWC1 Gruppen C1MN-

teilen lassen. inmal d 1 MÜ d1 g”kei der Arbeiterschaft, die ıhre
erkennt, Mitverantwortung bereit ist der

erweite Mitbestimmung erweıterte Mitverantwortung auf sichnehmen
11lZum andernmal das M 1 der Arbeiterschaft das Unter
nehmertum. DieArbeiterschaft annn den Argwohn nicht überwinden.: wenn

das nternehmertum Geheimnisse habe und S1C VO:  ” der Mitbe-
S  ung ausschl Benwolle, müsse der Grund dieser SC1IN, daß das Un-

hmertum eLwa: verbergen habe,daß die Betriebe iıcht
volkswirtschaftlichen Nutzen, sondern SC1HCINMN Eigennutz laufen

lassen wolle
Die Begründung dürfte 1 Lande, das bereitsauf «C117 hundert-

jährige Arbeiterbewegung Arbeiterstandesvereinen und Gewerkschaften
zurückblickt, keinen Einwendungen ausgesetzt se.

Gegendie z we1te könnte eingewendet werden, dieses Mi1(ß-
irauen SC1unbegründet, auf unbegründetes Mißtrauen ließen siıch e1nNne

Ansprüchegründen. dieses Miıßtrauen begründet oder unbegründet ist,
annn völligdahingestelltbleiben. Daß autun begründetes Mißtrauen
keine(privatrechtlichen.!)Ansprüche gründenkann, ist unumwunden ZUZU-

-eben.Nichtsdestoweniger kannder Gesetzgeber mit Rücksicht Aaut das all
ZHEMELNC Wohl Maßnahmen treffen, geeignet erscheimen, eingefressenes
Mißtrauen, ;gleichviel ob berechtigt oderunberechtigt :ist, 24USzuraum
DaskirchlicheRecht sieht dıe Möglichkeit VOT, Pftarrer

Willen SCINCLrPfarrstelle entfernen,dem wennauchunge-
rechtfertigte Abneigung SEINELrPfarreingesessenender EeEiINES Teiles derselben

. (odium plebis, «quamvısin1ustum et NO  [ universale; CIC (2147, Z 20)
segensreiches Wirken 1 SCINEI Pfarrei unmöglich macht Mit dem gleichen
Recht annn der weltliche Gesetzgeber anordnen, daß die Unternehmer
iıhre Geschäftsgebarung gegenüber CLNCIr sachverständigen Belegschaftsver-
tretungoffen legen, das Mißtrauen auszuräumen, und der Belegschaft

viel mitbestimmenden Einfluß auf die Führung des Betriebs einraumen
daß S1eC dieGewißheit hat, der Betrieb werde nicht einseitig ach den In-
teressen. desKapitals ‚.hne Rücksicht auf dieBelange der Arbeiterschaft
geleitet, CEI diene dem wahren Wohl derVolkswirtschaft.

Der Betrieb ist,4ashatder ap beiden Ansprachen (7 49 und
nachdrüicklichst unterstrichen, keine öffentlich-rechtliche An
ber hatden öffentlichenBelangen dienenund sichJegenhe

e Öffentlichen Wirtschaftsrecht unterwerfen. Dıies
wÄre erster Stelle Sache berufsständischer Körperschaften. S nicht
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einmal katholische Kreise sich dasGedankengutder Berufsständischen Ord-
Nung 82R gemacht haben un tür deren Verwirklichung reten; be-
steht nıcht dıie allermindeste Aussicht, irgendwie absehbarer Ze1it Dei
uns verwirklicht sehen. Kann dıe „„kollektive“ Mitbestimmung derAr-
beit 1 den BetriebenC116 BErsatz bieten für die Wirksamkeit der
VOrerst und ohl och auftf lange Zeıt tehlenden berufsständischen Körper-
schaften und die sich diesen obliegende Wahrnehmung der öttentlıchen Be-
lange, des wahren Wohles der Volkswirtschaft übernehmen ? Sıcher 1Ur als
Behelt insofern,als dıie Mitbestimmung der Belegschaft gee1ignet erscheint,
den unter der Rücksicht des Gemeinwohls gebotenen Ausgleich der Interessen
VIO'  3 Kapital Arbeit sıchern und dem Gememwohl abträgliche Span-

den Betrieben beheben. Die volle Verwirklichung der VO  ;

mündıg gewordenen Arbeiterschaftt grundsätzlich Recht angestrebten
Mitbestimmung 1 allem, auch 1 wirtschaftlichen Bereich, jedoch lıegt nıcht
auft der betrieblichen, sondern aut der L: d 1 IC Ebene

Dre1 Erkenntnisse den Schluß bilden:
Die Mitbestimmung 1 Betrieb ann nicht mehr SC als e 1MN Behelf, und

iıhre Möglichkeiten siınd begrenzt.
Dıe vollrechtliche wirtschaftliche Mitbestimmung 1 Betrieb schließt C111

Gesellschaftsverhältnis begriffsnotwendig 1 sich; ihre Verwirklichung
VOTraus, da{ß er Arbeiter nıcht bloßSubjekt der Wırtschaft, sondern auch

Vollsinne des Wortes Subjekt des Betriebs, Mit-Unternehmer 1SEt

Subjekt der Wirtschaft 1st kraftSC1INCTr Menschenwürde; Subjekt des
Unternehmens braucht nıiıcht Z7u SCIH, 111 der großen Mehrzahl der
Fälle. Sar nicht SC

Dıe Überwindung der kapıtalistischen Klassengesellschaft erfordert
Mitbestimmung, SC1 \ des einzelInen Arbeiters, SC1 C der be1iter-

schafrt 1ı Ganzen, SCI den Betrieben, SC1 Berufsstand. Die Über-
windung der kapıtalıstiıschen Klassengesellschaft und damıt der Lage;,
die unsere Arbeiterschaft mMi1t Recht aufbegehrt; ertordert dıe Ausstattung
des arbeitenden Menschen nıcht mit Ansprüchen den. Unternehmer,
nıcht mı1t Ansprüchen den Staat, sondern mi1t Eı C tum t*ürıhn und
SC1LI1C Familie.

#Umschau
Der deutsche Liturgische Erschrecken hervorgerufen haben Dem-

gegenüber wird, CI ersten. deut-Kongrefß schen Liturgischen Kongreiß teilgenom-
Wer die Bemühungen dıe Erneue- Cn hat, der vom bis Junı

rung unNnserTes Gottesdienstes 2AUS Ge1ist Frankiurt stattiand, ZuU!r UÜberzeu-
ıund Or der Liturgie VOnNn ihren AÄAn- un gekommen SCHN, da{iß 2US dem z

fängen her miterlebt hat, weiß, W1C JENC gebärdigen ergbach C1M friedlicher
Strom geworden ist, der zwischen fest-Anfänge, ihre Breite auch

WAar,doch oft mi dem.Ungestüm C11C: gebauten Utfern ruhigem, sicherem
Wildbaches 1115 friedliche Land CINSC- Gang wohltätig das Land "durchzieht,
brochen sind un be1 manchem Hüter bereit, großen “Teıil der seelsorg-
der überlieferten r  ung 1g5 und lichen Lasten iragen alle er.
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